
192 Sechstes Buch v
Unzulässige Strafverfügung.

§418
Stellt sich nach dem Ergebnisse der Hauptverhandlung 

die Tat des Angeklagten als eine solche dar, bei welcher 
die Polizeibehörde zum Erlaß einer Strafverfügung nicht 
befugt war, so hat das Gericht die letztere durch Urteil 
aufzuheben, ohne in der Sache selbst zu entscheiden.

D r i t t e r  A b s c h n i t t
Verfahren bei Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften

über die Erhebung öffentlicher Abgaben und Gefälle

Strafbescheide der Verwaltungsbehörden.
§419

(1) Strafbeseheide der Verwaltungsbehörden wegen Zu
widerhandlungen gegen die Vorschriften über die Er
hebung öffentlicher Abgaben und Gefälle dürfen nur Geld
strafen sowie eine etwa verwirkte Einziehung festsetzen.

(2) Der Strafbescheid muß außerdem die strafbare 
Handlung, das angewendete Strafgesetz und die Beweis
mittel bezeichnen, auch die Eröffnung enthalten, daß der 
Beschuldigte, sofern er nicht eine nach den Gesetzen 
zugelassene Beschwerde an die höhere Verwaltungsbe
hörde ergreife, gegen den Strafbescheid binnen einer 
Woche nach der Bekanntmachung bei der Verwaltungs
behörde, welche ihn erlassen, oder bei der, welche ihn 
bekanntgemacht hat, auf gerichtliche Entscheidung an
tragen könne.

(3) Der Strafbescheid wirkt in betreff der Unterbrechung 
der Verjährung wie eine richterliche Handlung.

Antrag auf gerichtliche Entscheidung.
§ 420

Wird auf gerichtliche Entscheidung angetragen, so über
sendet die Verwaltungsbehörde, falls sie nicht den Straf
bescheid zurücknimmt, die Akten an die zuständige Staats
anwaltschaft, welche sie dem Gerichte vor legt.


